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I. EINLEITUNG 

Im Einklang mit Artikel 294 AEUV und mit der gemeinsamen Erklärung zu den praktischen 

Modalitäten des Mitentscheidungsverfahrens1 haben der Rat, das Europäische Parlament und die 

Kommission informelle Gespräche geführt, um in erster Lesung zu einer Einigung über dieses 

Dossier zu gelangen und somit eine zweite Lesung und die Einleitung des Vermittlungsverfahrens 

zu vermeiden. 

In die

für internationalen Handel den Entwurf eines Berichts vorgelegt, in dem er vorschlägt, den 

Kommissionsvorschlag zu übernehmen. Dieser Vorschlag entspricht der bei den vorgenannten 

informellen Gesprächen erzielten Einigung. 

Es wurden keine Änderungsanträge für das Plenum eingebracht. 

1 ABl. C 145 vom 30.6.2007, S.5. 
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II. ABSTIMMUNG 

Bei seiner Abstimmung im Plenum am 17. Dezember 2014 hat das Parlament seinen Standpunkt in 

erster Lesung festgelegt und den Kommissionsvorschlag übernommen. 

Der Standpunkt des Parlaments entspricht der zuvor zwischen den Organen getroffenen 

Vereinbarung. Folglich dürfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des Parlaments zu billigen. 

Der Gesetzgebungsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Parlaments erlassen. 

Der angenommene Text und die legislative Entschließung des Europäischen Parlaments sind als 

Anlage beigefügt. 
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ANLAGE 

(17.12.2014) 

Autonome Handelspräferenzen für die Republik Moldau ***I 
 
Ausschuss für internationalen Handel 
PE539.749 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Dezember 2014 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 55/2008 des Rates zur Einführung autonomer Handelspräferenzen 
für die Republik Moldau (COM(2014)0542 – C8-0128/2014 – 2014/0250(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 

-  

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 10. Dezember 2014 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel sowie die 
Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 

-  

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2014)0250 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. Dezember 2014 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 55/2008 des Rates zur Einführung 
autonomer Handelspräferenzen für die Republik Moldau 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 207 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

 2 wurde eine Sonderregelung autonomer 

Handelspräferenzen für die Republik Moldau festgelegt. Diese Regelung sieht für alle 

Waren mit Ursprung in der Republik Moldau freien Zugang zum Unionsmarkt vor; davon 

ausgenommen sind bestimmte, in Anhang I jener Verordnung aufgeführte landwirtschaft-

liche Erzeugnisse, für die begrenzte Zugeständnisse gemacht wurden, indem entweder 

Zollfreiheit im Rahmen von Zollkontingenten oder eine Zollsenkung gewährt wurde.  

 -

Aktionsplans EU-Republik Moldau und der Östlichen Partnerschaft hat die Republik 

Moldau ein ehrgeiziges Programm für ihre politische Assoziierung mit der und die weitere 

wirtschaftliche Integration in die Union angenommen. Zudem hat sie bei der Angleichung 

ihres ordnungspolitischen Rahmens im Hinblick auf die Konvergenz mit den 

Rechtsvorschriften und Normen der Union große Fortschritte gemacht. 

1  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. Dezember 2014. 
2 

Handelspräferenzen für die Republik Moldau und zur Ä
Nr.  20 vom 
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 Das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Moldau 

andererseits1 

- 

am 27. Juni 2014 unterzeichnet und die vorläufige Anwendung wurde mit dem 1. September 

2014 wirksam.  

 Die Sonderregelung autonomer Handelspräferenzen gilt noch bis zum 31. Dezember 2015.  

 Um die Bemühungen der Republik Moldau im Einklang mit den Zielen der ENP, der 

Östlichen Partnerschaft und des Assoziierungsabkommens zu unterstützen und um einen 

attraktiven und verlässlichen Markt für ihre Ausfuhren frischer Äpfel, frischer Pflaumen und 

frischer Tafeltrauben zu schaffen, sollten für die Einfuhren dieser Erzeugnisse aus der 

Republik Moldau in die Union weitere Zugeständnisse in der Form zollfreier Kontingente 

eingeräumt werden. 

 -Codes zu 

Nr. 1001/2013 der Kommission2 an Anhang 

Rates3 vorgenommen worden sind.  

1    
2 

statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltar  L 290 vom 31.10.2013, 
S.  

3 
 L 

S.  
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 Damit die betreffenden Marktteilnehmer so schnell wie möglich von diesen weiteren 

Zugeständnissen profitieren können, sollte diese Verordnung am Tag ihrer Veröffentlichung 

im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten.  

 In Anbetracht des saisonalen Produktionshöchststands für diese Erzeugnisse ist es 

angebracht, die weiteren Zugeständnisse ab dem 1. August 2014 anzuwenden. 

 Die Vero – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

dieser Verordnung ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 

Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. August 2014. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments    Im Namen des Rates 

Der Präsident    Der Präsident 
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